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§ 61 BSVG Ubertragung und
Verpfandung von

Leistungsanspruchen

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Die Anspruche auf Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz kdnnen unbeschadet der Bestimmungen des
Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fallen Ubertragen oder verpfandet werden:

1. 1.zur Deckung von Vorschussen, die dem Anspruchsberechtigten von Sozialversicherungstragern oder von
einem Trager der Sozialhilfe auf Rechnung der Versicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor deren
Flussigmachung gewahrt wurden;

2. 2.zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprichen gegen den Anspruchsberechtigten mit der Mal3gabe,
daR § 291b EO sinngemal anzuwenden ist.

2. (2)Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des Versicherungstragers seine Ansprtche auf
Geldleistungen auch in anderen als den im Abs. 1 angefuhrten Fallen ganz oder teilweise rechtswirksam
Ubertragen; der Versicherungstrager darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die Ubertragung im Interesse des
Anspruchsberechtigten oder seiner nahen Angehdorigen gelegen ist.

3. (3)Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Anspruche sowie die Anwartschaften nach diesem Bundesgesetz
kénnen weder Ubertragen noch verpfandet werden.

In Kraft seit 01.07.1993 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/291b
file:///

	§ 61 BSVG Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


